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Bauvorschzidften

Zum

Bebsuungsplan ”Béngért—Stéudach”

T i et Baustreifen@ s , 3

reineg Wohngebiet,

ein VollgeschoB + talseitiges Sockelgeschof,
i Grundfléchenzahl: 0,25,

offene Bauweise.

B.V. 2: Die dargestellten Firstrichtungen (Hsusrichtungen)

gind verbindlich.

B.V. 3: Dachausbildung in der Regel ziegelgedecktes Batteldach, i
in den Baustreifen @ und sind Dschaufbauten und , =
Dacheinschnitte unterssgt,
in den Begustreifen dliirfen Dachsufbsuten htchstens
Y2 der zugehtrigen Gebiudeseiten betragen

Dachneigung in (1) + . e . 2gf

Dachneigung in @ : max. 520.

B.V. 4: Trsufhohe der GebZude in den Beustreifen (:) 1. @i@
bergseitig hdchstens 3,60 m

in den Beustreifen @, 10 talseitig hochst. 6,50 m.

B.V. 5: Garagen, soweit sie nicht mit dem Wohnhsus verbunden oder
bergseits als Erdgarage gebasut werden konnen, sollen als
Doppel- oder Reihengaragen mit den Nachbarn in den Vorgér-
ten oder Vorplitzen mit Pultdach (Dschneigung 80) erstellt

werden.

B.V. 6: Als Einfriedigung an den offentlichen Straffen und Wegen sind
Scherenziune (max. Hche = 0,80 m) oder Hecken (max. Hohe = 1,50 p
in Anpessung an die unmittelbare Nachbarschesft zugelassen.
Entlang dem Feldweg 149 werden auf beiden Seiten Hecken vor-
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sieset \ 7

geschrisben.

Abstandsregel: In den Beustreifen (:) und (:) -
Grenzabstand mindestens 3,00 m

Summe der seitlichen Grenzebstiénde mind. 8,00 m,

in den Baustreifen :

Grenzabstend mindestens 2,0C m

Summe der seitliéhen Grenzzbstinde mind.

Zeichenerklirungen

Beaugrenze

iy

Nicht iiberbsubsare Grundstiicksflsche

Die weiteren farblichen Darstellungen entsprechen den bisherigen
Yorschriften der V.V. § 5 zur Wirtt. Bauordnung.
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Birgegmeisteramt

Achtung:

ohen

Alle H6henangaben sind Tubinger H
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Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen


